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Bekanntmachung über die 2.
Änderung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes mit inte-
griertem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan „Biogasanlage Mai-
hingen - Ost“ in der Gemeinde
Maihingen

hier: Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB)

Der Gemeinderat Maihingen hat
in seiner Sitzung am 13.02.2023 die
2. Änderung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans mit integrier-
tem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan „Biogasanlage Maihin-
gen-Ost“ beschlossen.

Anlass der 2. Änderung des Be-
bauungsplanes

Im Geltungsbereich der Biogas-
anlage Maihingen-Ost besteht seit
einigen Jahren eine in verschiede-
nen Erweiterungsschritten ge-
wachsene Biogasanlage. Diese er-
zeugt aus nachwachsenden Roh-
stoffen Biogas, das zum einen vor
Ort in Blockheizkraftwerken zu
Strom und Wärme verbrannt wird
(der Strom wird ins öffentliche
Netz eingespeist, die Wärme zum
Beheizen der Gärbehälter genutzt),
und zum anderen auf Erdgasquali-
tät aufbereitet und ins Erdgasnetz
eingespeist wird. Im Zuge der er-
forderlichen Veränderungen in der
Energiewende soll zusätzlich zur
Biogaserzeugung auch die Produk-
tion und Verwertung von grünem
Wasserstoff im Sondergebiet er-
möglicht werden. Daher ist für das

Sondergebiet das Aufstellen und
Betreiben eines Elektrolyseurs er-
forderlich. Im Elektrolyseur wird
mittels Redoxreaktion Wasser in
Wasserstoff und Sauerstoff aufge-
spalten. Die Elektrolyse läuft in ei-
nem geschlossenen Container in
aneinander gereihten Elektrolyse-
zellen ab. Die Energie für die Elek-
trolyse kommt aus der Biogasanla-
ge. Zudem soll westlich des Son-
dergebietes der Biogasanlage eine
Freiflächen-Photovoltaikanlage
entstehen. Die Freiflächen-Photo-
voltaikanlage wird in einem geson-
derten Verfahren betrachtet. Der
Elektrolyseur soll westlich der be-
stehenden Türme der Gasaufberei-
tung aufgestellt werden. In diesem
Bereich war bisher eine Halle für
Ersatzteile mit einer Wandhöhe
von max. 6,0 m, Satteldach 10-20˚
bzw. Firsthöhe von 10 m vorgese-
hen. Die Elektrolyse erfolgt in ei-
nem Container. Auf dem Contai-
ner können erforderliche Aufbau-
ten erstellt werden. Daher wird für
den Elektrolyseur eine Gesamthö-
he von 9,0 m im Bebauungsplan
festgesetzt. Zur Verwertung des
Wasserstoffes bzw. des Biogases
soll im Süd-Osten im Bereich der
bestehenden privaten Grünfläche,
eine Tankstelle für Biogas und eine
für Dieselkraftstoff, sowie eine
Wasserstofftankstelle entstehen.
Insofern ist es erforderlich, für die
Tankstellen als auch für den Elek-
trolyseur das Sondergebiet um die
Zweckbestimmung Energie zu er-
weitern. Im Bereich der Tankstel-
len ist eine Tankstelle für Biogas
und Dieselkraftstoff geplant. Hier-
für sind Zapfanlagen, ein Diesel-
bzw. AdBlue-Tank sowie eine
Übergabestation Biogas mit Elek-
tro/Steuerung in einem Container
erforderlich. Die Zapfanlagen wer-
den mit einem flachen Pultdach
versehen. Für die Wasserstoff-
Tankstelle sind Zapfanlagen mit
Wasserstoff-Tanks und Wasser-
stoff-Aufbereitung erforderlich.
Die Zapfanlagen werden ebenso
mit einem flachen Pultdach verse-
hen. Insofern werden für das Son-
dergebiet Bereich Energie Pultdä-

cher mit einer Wandhöhe von ma-
ximal 6,0 m und einer Dachnei-
gung von 1 - 15˚ sowie Flachdächer
mit einer maximalen Gesamthöhe
von 6,0 m aufgenommen. Um die
Grundflächenzahl von 0,8 weiter
einzuhalten können werden auf
der Nord- Westseite und Nordost-
seite die Baugrenzen angepasst.
Hier wird anstelle von bebaubarem
Sondergebiet Grünfläche festge-
setzt. Im nord-östlichen Bereich
des Sondergebietes sind 4 weitere
Gärrestebehälter geplant. Bei Ent-
leerung sollen diese Gärresteläger
mit Stickstoff gefüllt. Der Stick-
stoff wird mit einem Erzeuger aus
der Umgebungsluft abgetrennt.
Um bei der Entnahme Spielraum
zu haben, soll eine gewisse Menge
Stickstoff im Foliengassack zwi-
schengespeichert werden. Dieser
Gassack (Stickstoff) soll einge-
haust zwischen den Behältern auf-
gehängt werden. Diese Einhau-
sung soll maximal 2,50 m über die
Oberkante der Behälter ragen. Da-
her wird im Bebauungsplan im Be-
reich der 4 geplanten Gärrestelager
eine Überdachung des Stickstoff-
lagers vorgesehen. Zudem soll eine
CO2 Aufbereitung und Lagerung
im Sondergebiet möglich sein.
Dazu wird das Gas soweit abge-
kühlt, bis es flüssig wird und das
CO2 abgeschieden werden kann.
Im rechtswirksamen Bebauungs-
plan, 1. Änderung, wurde festge-
setzt, dass die landschaftswirksa-
men Seiten der Behälter, Gasspei-
cher und Gebäude mit Holz zu ver-
kleiden sind. Auf Süd-Ost, Süd-
und Süd-Westseite bestehen die
baulichen Anlagen. Zum Teil wur-
den die baulichen Anlagen mit
Holz verkleidet, teilweise aber
auch mit einem Anstrich versehen,
das Maschinenhaus wurde ver-
putzt und mit einem Anstrich bzw.
mit Blech in einem gedeckten
Farbton versehen und eine Natur-
steinwand mit Begrünung erstellt.
Die Begrünung ist mittlerweile
weitestgehend umgesetzt und
wirksam. Durch den Bau der Tank-
stelle mit erforderlicher Havarie-
wand wird im Süd-Osten in diesem

Bereich auch die Verkleidung der
bestehenden baulichen Anlagen
weniger wahrnehmbar. Wie bei
Biogasanlagen üblich wurde auch
die Art der Verkleidung anhand
der Funktion der baulichen Anla-
gen und deren Erfordernisse sowie
auch Vorgaben zum Brandschutz
gewählt. Die Vorgaben zur Verklei-
dung der baulichen Anlagen wer-
den daher vereinfacht, allerdings
sind für die Gestaltung weiterhin
gedeckte Farbtöne und matte
Oberflächen zu verwenden.

Die 2. Änderung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes um-
fasst im Wesentlichen

- Ergänzung Sondergebiet Bio-
gas um Elektrolyseur

- Erweiterung Sondergebietsflä-
che um Bereich Tankstellen mit Er-
weiterung der Art der baulichen
Nutzung um Energie

- Änderung Baugrenze auf
Nord-West und Nord-Ostseite

- Aufnahme Überdachung
Stickstofflager im abgegrenzten
Bereich

- Aufnahme Bauhöhen für den
Elektrolyseur, Tankstelle und Auf-
nahme Dachneigung für

Pultdächer ab1˚
- Aufnahme CO2 Abscheidung

und Lagerung
- Vereinfachung Verkleidung

der baulichen Anlagen (zu verwen-
den sind gedeckte Farbtöne und
matter Oberflächen)

Das Bebauungsplangebiet wird
im Wesentlichen wie folgt um-
grenzt:

Im Norden - durch Fl.Nrn. 1922
und 1925

Im Osten - durch Fl.Nr 1926
Im Süden - durch Fl.Nr. 1916
Im Westen - durch Fl.Nr. 1921 je-

weils Gemarkung Maihingen
Der Geltungsbereich umfasst

die Flurnummern 1922/1, 1925/1,
1925/4, 1925/7, 1925/8, 1925/12
und 1925 (TF) jeweils Gemarkung
Maihingen.

Das Plangebiet ist als sonstiges
Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung „Biogasanlage + Ener-
gie“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO
festgesetzt.

Zu dem Entwurf des Bebau-
ungsplanes liegen folgende um-
weltrelevante Informationen bzw.
Stellungnahmen vor, die im Zu-
sammenhang mit der öffentlichen
Auslegung des Entwurfes in vol-
lem Umfang eingesehen werden
können.

- Umweltbericht in der Fassung
vom 13.02.2023: Beschreibung und
Bewertung der Auswirkungen
durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes auf die Schutzgüter
Tiere und Pflanzen, Wasser, Land-
schaft

Schutzgut Wasser:
Landratsamt Donau-Ries, Ge-

sundheitsamt, Stellungnahme
vom 29.03.2023: Hinweis zur Ab-
deckung und Untergrund-Abdich-
tung von Lagerflächen Wasser-
wirtschaftsamt, Stellungnahme
vom 14.04.2023: Hinweise auf ein-
schlägige Richtlinien/ Verordnun-
gen/ Merkblätter/Leitfäden

Schutzgut Landschaft:
Landratsamt Donau-Ries, Unte-

re Naturschutzbehörde, Stellung-
nahme vom 29.03.2023: Hinweis
auf Rückbau versiegelter Flächen
und Eingrünung

Landratsamt Donau-Ries, Unte-
re Immissionschutzbehörde, Stel-
lungnahme vom 18.04.2023:

Hinweis auf Landschafts- oder
Wasserschutzgebietsverordnun-
gen und auf die Vorlage von Stör-
fall und Lärmschutzgutachten.

Die externen Ausgleichsflächen
(23.046 qm) für das Sondergebiet
befinden sich auf Fl. Nr. 1922/3,
1922/4, 1922/6 und Fl. Nr. 1925/3
Fl. Nr. 1925/5 sowie eine Teilfläche

von Fl. Nr. 1922 und Fl. Nr. 1925
Gemarkung Maihingen nördlich
des geplanten Vorhabens. In dem
dem Umweltbericht beiliegenden
Ausgleichsflächenplan ist die
Maßnahmenfläche (Fläche für
Zwecke des Naturschutzes und der
Landschaftspflege) dargestellt.

Der ausgearbeitete Planent-
wurf, mit Begründung, Satzung
und Umweltbericht in der Fassung
vom 24.04.2023 sowie die umwelt-
relevanten Informationen bzw.
Stellungnahmen können in der

Zeit vom 26.05.2023 bis
30.06.2023 im Rathaus der Ge-
meinde Maihingen, Amtszimmer
des 1. Bürgermeisters, Josef-Haas-
Straße 2, 86747 Maihingen wäh-
rend der allgemeinen Amtsstun-
den (Mi: 17.00 h - 20.00 h und Do:
10.30 h - 12.00 h) und bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Waller-
stein, Zimmer - Nr. 11, Weinstraße
19, 86757 Wallerstein während der
allgemeinen Dienststunden (Mo-
Mi: 8.00 h - 12.00 h und 14.00 h -
16.15 h, Do: 8.00 h - 12.00 h und
14.00 h - 18.00 h, Fr: 8.00 h - 12.00
h) eingesehen werden. Auf
Wunsch wird die Planung erläu-
tert. Gleichzeitig wird Gelegenheit
zur Äußerung gegeben.

Zudem sind die Planunterlagen
im Internet unter www.vg-waller-
stein.de, während des Auslegungs-
zeitraumes einzusehen.

Es wird darauf hingewiesen,
dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben können.
Weiter wird darauf hingewiesen,
dass ein Antrag nach § 47 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO)
unzulässig ist, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht wurden,
aber hätten geltend gemacht wer-
den können.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbe-

zogener Daten erfolgt auf der
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe e (DSGVO) i.V.m. § 3 BauGB
und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre
Stellungnahme ohne Absenderan-
gaben abgeben, erhalten Sie keine
Mitteilung über das Ergebnis der
Prüfung.

Verwaltungsgemeinschaft Wal-
lerstein für die Gemeinde Maihin-
gen

Wallerstein, den 12.05.2023
gez. Ellinger
Verwaltungsrat
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